
  
 

B e s c h l u s s v o r l a g e  
Vorlage Nr.: 2018/023 

Datum der Freigabe: 15.01.2018 
 

Amt: Bauamt/Bauverwaltung Datum: 15.01.2018 
Bearb.: Elke von Hoff     Wiedervorl.  

Berichterst. Heiko Traulsen     Bürgermeister   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Hauptausschuss 24.01.2018 öffentlich 

 
 

Abzeichnungslauf 
 
 
 

 
Betreff 
Bereitstellung von Finanzmitteln für externe Baubegleitung zum Neubau Feuerwehr Schanze 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
Das Bauamt der Stadt Kappeln hat aktuell eine Vielzahl an laufenden Baumaßnahmen abzuwi-
ckeln. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, sich für die Baumaßnahme „Neubau - 
Feuerwehr Schanze“ externe Hilfe zu suchen und sich dieser zu bedienen. 
Es sollen die Aufgaben wahrgenommen werden, für die das Bauamt normalerweise als eigener 
Bauherr auftritt. 
Aufgaben des Bauamtes bei einer Baumaßnahme (Bauherrenleistung): 

1. Leitung der Gespräche der Lenkungsgruppe 

Der Architekt ist selbstverständlich für den Bau und die Planung zuständig, Prüfung auf 
Plausibilität und Kompatibilität mit den Verwaltungsvorschriften, sowie dem allgemeinen 
Verwaltungshandeln muss zwingend aus den Bauamt erfolgen. Ebenso müssen die po-
litische Beschlüsse im Zusammenhang der Vorkommnisse überprüft werden. 

2. Prüfung sämtlicher Ausführungsunterlagen (die Freigabe muss aus dem Rathaus erfol-
gen). 
Sämtliche Entwurfs- und Ausführungspläne müssen durch das Bauamt geprüft und frei-
gegeben werden. 

3. Prüfung der Ausschreibungsunterlagen 
Sämtliche Ausschreibungsunterlagen (aller Gewerke) müssen durch das Bauamt ge-
prüft und freigegeben werden. 

4. Prüfung der Angebote nach der Submission, sowie Durchführung der Auftragsvergabe 
mit Unterstützung des Architekten. 
Angebotsprüfung und Wertung, Erstellung des Vergabevermerkes etc. Unterlagen müs-
sen prüfungsfähig durch das Bauamt erstellt werden. 

5. Prüfung des vom Architekten aufzustellenden Bauzeitenplans. 
6. Kontrolle der Baustelle durch das Bauamt als Bauherr. 
7. Überprüfung und Freigabe der Rechnungen aller am Bau beteiligten, auch die des be-

auftragen Architekten. 
8. Prüfung der Nachträge 

Das Architektenhonorar ergibt sich aus der Bausumme. Wird eine Bausumme durch 
Nachträge erhöht, erhöht sich zwingend das Architektenhonorar. Hier muss immer und 
zwingend geprüft werden, sowie eine Begleitung aus dem Bauamt stattfinden.  

9. Durchführung und Leitung der Abnahme 
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10. Tätigkeit als SiGeKo 
Sollten die SiGeKo-Leistungen extern vergeben werden, sind diese ebenfalls zu vergü-
ten 

11. Erstellen sämtlicher Beschlüsse, sowie Ansprechpartner der Politik. 
Teilnahme an Ausschusssitzungen 

12. Führen einer prüffähigen Bau- und Vergabeakte  
Öffentliche Auftraggeber müssen prüffähige Akten führen. Die Vergabe muss zwingend 
nach den Vergabevorschriften geführt und dokumentiert werden. 

13. Allgemeine Überwachung der Architektenleistung 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
[ x ] JA    [  ] NEIN 
Betroffenes Produktkonto: 12600.785120 
Ergebnisplan [  ] Finanzplan [ x ] 
Produktverantwortung: Christopher Dank Abschreibungsdauer: 80 Jahre 
Haushaltsansatz im lfd. Jahr 2018: 640.000 € 
Noch zur Verfügung stehende Mittel: 640.000 € 
Deckungsvorschlag: 
Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung: 
Besonderheiten:   
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss beschließt, Kosten in Höhe von 15.000 € für die Vergabe der Bauherren-
leistung des Bauvorhabens „Neubau – Feuerwehr Schanze“ überplanmäßig mit dem 1. Nach-
tragshaushalt 2018 bereit zu stellen. 

 
 
 
Anlagen: 
Vorvertrag und Honorarvertrag mit Dipl. Ing. Hollenberg 
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